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Norm

AVG §37;

PersFrSchG 1988 Art1 Abs3;

VStG §35 Z1;

1. AVG § 37 heute

2. AVG § 37 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 37 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. VStG § 35 heute

2. VStG § 35 gültig ab 01.01.2019

3. VStG § 35 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2018

Rechtssatz

Es ist Aufgabe der einschreitenden Organwalter, sicherzustellen, dass eine von ihnen vorgenommene Festnahme

rechtmäßig und damit auch verhältnismäßig ist. Derart hat ein Organwalter das Vorliegen der erforderlichen

(sachverhaltsmäßigen) Voraussetzungen grundsätzlich selbst zu ermitteln und zu beurteilen. Schon von daher kann es

nicht Voraussetzung für die Vornahme einer alternativen Identitätsfeststellung durch Zeugen sein, dass eine von der

Amtshandlung iSd § 35 Z 1 VStG betro@ene Person initiativ von sich aus solche Identitätszeugen benennt. Diese tri@t

allerdings im Hinblick auf die für die einschreitenden Organwalter in einer solchen Situation von vornherein

typischerweise beschränkten Ermittlungsmöglichkeiten eine MitwirkungspDicht bei der Ermittlung ihrer Identität und

damit - auf entsprechende Au@orderung - auch die Obliegenheit zur Benennung situativ geeigneter

Identitätszeugen.Es ist Aufgabe der einschreitenden Organwalter, sicherzustellen, dass eine von ihnen vorgenommene

Festnahme rechtmäßig und damit auch verhältnismäßig ist. Derart hat ein Organwalter das Vorliegen der

erforderlichen (sachverhaltsmäßigen) Voraussetzungen grundsätzlich selbst zu ermitteln und zu beurteilen. Schon von

daher kann es nicht Voraussetzung für die Vornahme einer alternativen Identitätsfeststellung durch Zeugen sein, dass

eine von der Amtshandlung iSd Paragraph 35, Zi@er eins, VStG betro@ene Person initiativ von sich aus solche

Identitätszeugen benennt. Diese tri@t allerdings im Hinblick auf die für die einschreitenden Organwalter in einer

solchen Situation von vornherein typischerweise beschränkten Ermittlungsmöglichkeiten eine MitwirkungspDicht bei

der Ermittlung ihrer Identität und damit - auf entsprechende Au@orderung - auch die Obliegenheit zur Benennung

situativ geeigneter Identitätszeugen.
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